
                            Bekanntmachung der Stadt Kreuztal 
 

Satzung der Stadt Kreuztal vom 31.01.2011 
 
über die III. Änderung der Satzung der Stadt Kreuztal über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an die städtischen Abwasseranlagen - Entwässe-
rungssatzung - vom 30.04.1996  
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666, SGV NW 2023), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV NW S. 514, SGV NW 2023) sowie der §§ 51 ff. 
des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Juni 1995 (GV NW S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11.12.2007 (GV NW S. 708), in Verbindung dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) in der 
aktuellen Fassung und dem Wasserhaushaltsgesetz in der Fassung vom 19.08.2002, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 10.05.2007 (BGBl. I, S. 666), hat der Rat der Stadt Kreuztal am 
30.09.2010 folgende Satzung beschlossen: 

 
Art. I 

§ 5 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
§ 5 

 
Anschlussrecht für Niederschlagswasser 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlagswasser. 
 
(2) Dieses gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, bei denen die 

Pflicht zur Beseitigung des Niederschlagswassers gemäß Landeswassergesetz § 53 
Abs. 3 a Satz 1 LWG  NRW dem Eigentümer des Grundstücks obliegt. 

 
(3) Darüber hinaus ist der Anschluss des Niederschlagswassers nicht ausgeschlossen, 

wenn die Stadt von der Möglichkeit des § 53 Abs. 3 a Satz 2 LWG  NRW Gebrauch 
macht. 

 
§ 15 erhält folgende Fassung: 

§ 15 
 

Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 
 

(1) Für die Dichtheitsprüfung privater Abwasserleitungen gelten die Bestimmungen des § 61 
a Abs. 3 bis 7 LWG  NRW sowie die Normen DIN 1986 Teil 30 und EN 1610. Für welche 
Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserlei-
tungen durchzuführen ist, ergibt sich aus § 61 a Abs 3 bis 6 LWG  NRW. 

 
(2) Die Dichtheitsprüfungen dürfen nur durch Sachkundige nach § 61 a Abs. 6 LWG  NRW 

durchgeführt werden. 



 
§ 21 Abs. 1 Nr. 11 - 13 erhält folgende Fassung:  
 

§ 21 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 
 … 
 
11. § 15 
 Abwasserleitung nicht nach § 61 a Abs. 4 LWG  NRW bei deren Errichtung oder Ände-

rung oder bei bestehenden Abwasserleitungen bis zum 31.12.2015 auf Dichtigkeit prü-
fen lässt. 

 
12. § 16 Absatz 2 
 der Stadt die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge nicht oder nicht rechtzeitig be-

nennt oder auf ein entsprechendes Verlangen der Stadt hin keine oder nur eine unzurei-
chende Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall und 
die Vorbehandlung des Abwassers erteilt, 

 
13. § 18 Absatz 3 
 die Bediensteten oder die mit Berechtigungsausweis versehenen Beauftragten der Stadt 

daran hindert, zum Zweck der Erfüllung der städtischen Abwasserbeseitigungspflicht 
oder zum Vollzug dieser Satzung die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, oder 
diesem Personenkreis nicht ungehinderten Zutritt zu allen Anlageteilen auf den ange-
schlossenen Grundstücken gewährt. 

 
Art. II 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehenden Satzungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird hiermit 
darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung gegen Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kreuztal vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Kreuztal, den 31.01.2011 
 gez. Kiß 
 Bürgermeister  
 


